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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 02.08.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Berliner Platz 12.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Marbach 12.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Gispersleben 17.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Rieth 18.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Moskauer Platz 24.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 25.09.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 17.10.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 25 für den Bereich Ilversgeh-

ofen bis Marbach, „Ehemalige Bahnstrecke Erfurt-Nord – Gewerbepark Blumenstraße“ 

eingegangenen Stellungnahmen wird beschlossen. Das Abwägungsergebnis mit Begründung 

(Anlage 4) ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

02 

Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 25 für den Bereich Ilversgehofen bis Marbach, „Ehemalige 

Bahnstrecke Erfurt-Nord – Gewerbepark Blumenstraße“ in der Fassung vom 27.06.2018 (Anlage 2) 

wird beschlossen. Die Begründung inklusive Umweltbericht (Anlage 3) wird gebilligt.  

 

 

 

02.08.2018, gez. i. V. T. Thierbach   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

04 Amt für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 25 für den 

Bereich Ilversgehofen bis Marbach, 

"Ehemalige Bahnstrecke Erfurt-Nord - 

Gewerbepark Blumenstraße" - Abwägungs- 

und Feststellungsbeschluss 

 

Drucksache 0418/18 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein x Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein x Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2018 2019 2020 2021 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Übersichtsskizze 

Anlage 2 - Planzeichnung 

Anlage 3 - Begründung mit Umweltbericht  

Anlage 4a - Abwägung Stellungnahmen (öffentlich) 

Anlage 4b - Abwägung Stellungnahmen (nicht öffentlich) 

 

Die Anlagen 2 bis 4 liegen in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus.  

 

 

 

Beschlusslage 

Flächennutzungsplan 

- Feststellungsbeschluss Nr. 128/2005 vom 13.07.2005 

- Beitrittsbeschluss Nr. 100/2006 vom 26.04.2006, wirksam mit Veröffentlichung im 

Amtsblatt Nr.11/2006 vom 27.05.2006 

- Beschluss der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes Nr. 1765/16 vom 

14.06.2017, Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 12/2017 vom 14.07.2017 

 

Sachverhalt 

Das Plangebiet der FNP-Änderung Nr. 25 befindet sich im Nordwesten von Erfurt und umfasst 

bandförmig die Flächen der ehemaligen ca. 4,2 km langen Bahnstrecke von Erfurt Nord in 

Ilversgehofen über Rieth, Berliner Platz, Gispersleben und Marbach, bis vor den Gewerbepark 

Blumenstraße in der Andreasvorstadt.  

Das Gebiet der 25. Änderung umfasst eine Fläche von ca. 9 ha. 
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Maßgeblich für die Eingrenzung des Änderungsbereiches ist die Planzeichnung der 25. Änderung 

des FNP. 

 

Planungsanlass sind die Freistellung des letzten verbliebenen Teilstückes der Eisenbahnstrecke 

Erfurt Nord-Erfurt - Bindersleben von Bahnbetriebszwecken mit Bescheid des 

Eisenbahnbundesamtes vom 20.03.2015 und die vorliegende Ergebnisse einer parallel 

durchgeführten Untersuchung zu potenziellen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Enthalten sind Maßnahmen, welche durch die Landeshauptstadt Erfurt unterstützt werden und 

parallel zu den Projekten im Rahmen der BUGA 2021 umgesetzt werden sollen. Dementsprechend 

erfolgt mit der 25. Änderung des FNP eine Anpassung städtebaulicher Entwicklungsziele der Stadt 

Erfurt für das Plangebiet. Um diese Ziele mittelfristig umsetzen zu können, müssen die 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes geändert werden.  

 

Die verbliebenen Flächen der ehemaligen Bahnstrecke Erfurt-Nord – Bindersleben werden nicht 

mehr für Bahnnutzungen benötigt. Mit der 25. Änderung des FNP soll die Darstellung der 

Bahnanlagen künftig entfallen. Für diese Flächen ist eine neue planerische Zielstellung 

festzulegen bzw. zu entwickeln. Die künftige Nutzung der Flächen soll entsprechend der 

vorhandenen angrenzenden Nutzungen erfolgen. Planungsrechtlich soll die Umsetzung eines 

Teilprojektes der BUGA gesichert werden. Geplant ist die Wiederherstellung eines Gewässerbettes 

für den derzeit verrohrten Marbach und damit die Stärkung des bestehenden 

Gewässerbiotopverbundes. Weiterhin soll eine Aufwertung und Qualifizierung der vorhandenen, 

im wirksamen Flächennutzungsplan im Bereich der Nordquerverbindung (NQV) dargestellten 

überörtlichen Grünzüge erfolgen. Zu diesem Zweck werden die Flächen in die sie umgebenden 

Nutzungen integriert und deren Darstellung übernommen. 

 

Weitere Schritte nach Beschlussfassung 

Die Flächennutzungsplan-Änderung wird gemäß § 6 Abs. 1 BauGB der höheren Verwaltungs-

behörde zur Genehmigung vorgelegt.  

Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB wird die Erteilung der Genehmigung ortsüblich bekanntgemacht. 

Dabei wird angegeben, wo die Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich der Begründung 

während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.  

 

Den Einreichern von Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB wird das Abwägungsergebnis 

mitgeteilt. 

 
Nachhaltigkeitscontrolling und Demographisches Controlling :  

Gegenstand der Vorlage ist ein Flächennutzungsplanverfahren nach dem BauGB. Im Rahmen des 

gesetzlich normierten Planverfahrens sind sowohl die umweltrelevanten Belange nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB als auch die Belange der Bevölkerungsentwicklung nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB zu 

ermitteln, zu wichten und abzuwägen. Das Nachhaltigkeitscontrolling und das demographische 

Controlling sind somit integraler Bestandteil des Verfahrens und müssen nicht gesondert 

erfolgen.  
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